
Mit der Verabschiedung des Vor-
schaltgesetzes hat der Thüringer
Landtag am 23. Juni den Weg für ei-
ne Gebietsreform in Thüringen frei
gemacht. Nach langer intensiver öf-
fentlicher Diskussion, einem um-
fänglichen Anhörungs- und Abwä-
gungsprozess wird nun ein maßgeb-
licher Baustein des von der rot-rot-
grünen Koalition geplanten Reform-
prozesses gesetzt. 

Vervollständigt wird das Reformwerk
mit dem Grundsätze-Gesetz zur Funk-
tional- und Verwaltungsreform, das
den Übergang vom dreistufigen zum
zweistufigen Verwaltungsaufbau, eine
umfassende Kommunalisierung von
Aufgaben und die Einräumigkeit der
Verwaltung skizziert. 

Entgegen allen Unkenrufen hält die
rot-rot-grün Koalition den Fahrplan, die
Funktional-, Verwaltungs- und Gebiets-
reform im Freistaat nimmt mit der ab
1. Juli beginnenden Freiwilligkeitspha-
se für Gemeindeneugliederungen kon-
krete Konturen an. Das Grundsätze-
Gesetz wurde in erster Lesung debat-
tiert und soll nach den Beratungen in
den Ausschüssen im Herbst verab-
schiedet werden.

Es geht vor allem um die
dauerhafte Leistungsfähigkeit

Bei der Abstimmung im Landtag vo-
tierten 47 Abgeordnete von Rot-Rot-
Grün sowie ein fraktionsloser Abgeord-
neter für das Vorschaltgesetz, 42 dage-
gen. Das Gesetz sieht vor, dass Ge-
meinden künftig mindestens 6.000
Einwohner haben sollen, Kreise wenig-
stens 130.000 und kreisfreie Städte
100.000 Einwohner. Das Land stellt Fi-
nanzhilfen von 155 Millionen Euro für
stark überschuldete Gemeinden und
freiwillige Fusionen, die bis Ende Okto-
ber 2017 möglich sind, zur Verfügung.

Die mehr als sechsstündige Debatte
zum Vorschaltgesetz hatte mit dem Be-
richt des Innenausschusses zu den Ge-
setzesberatungen begonnen. Gehalten
wurde er von dessen Vorsitzenden,
Steffen Dittes (LINKE). Er betonte das
hauptsächliche Ziel der Reform: Die Si-
cherung der dauerhaften Leistungsfä-
higkeit der Gemeinden und Landkreise
in Thüringen vor dem Hintergrund
deutlich zurückgehender Einwohner-
zahlen und Finanzzuweisungen. Die
Neugliederungsmaßnahmen müssten
schon aus Gründen des öffentlichen
Wohls vorgenommen werden. Dann er-
griff Ministerpräsident Bodo Ramelow
das Wort. Er bezog sich auf eine Rede

seiner CDU-Amtsvorgängerin Christine
Lieberknecht, die vor sechs Jahren
schon auf die Notwendigkeit von Refor-
men angesichts der demografischen
Entwicklungen hingewiesen hatte. 

Die Reform sei dringend notwendig,
um Thüringen zukunftsfest zu machen.
„Wir bekommen keine höhere Einnah-
mequote“, machte der MP auch die fi-
nanzielle Situation deutlich und beton-
te die Tatsache, dass Thüringen das

Aber die CDU sei im Alten verhaftet
und wolle Stillstand. Mit Bezug auf den
von der CDU vorgelegten Gesetzent-
wurf zur Einführung von fakultativen
Referenden (siehe nebenstehenden
Kommentar), wonach die Bürger über
vom Landtag beschlossene Gesetze
abstimmen und diese kippen können,
erinnerte die Vorsitzende der Links-
fraktion, Susanne Hennig-Wellsow in
ihrer Rede zur Beschlussfassung des

Damit Thüringen 
zukunftsfest wird

Die LINKE-Fraktion fordert schon
lange den weiteren Ausbau der di-
rekten Demokratie auf Landesebe-
ne, auch in Sachen fakultatives Re-
ferendum, mit dem Bürgerinnen
und Bürger eine Volksabstimmung
über Parlamentsgesetze beantra-
gen können. Aber das, was die
CDU-Fraktion am 23. Juni im Land-
tag vorgelegt hat, kann in der Praxis
nicht funktionieren.

Wenn hier auch der Finanz- und
Abgabenvorbehalt gelten soll, wie
das die CDU will, kann über die al-
lermeisten Landtagsgesetze kein
Referendum stattfinden. Denn die
meisten Gesetze kosten Geld.
Wenn wirksames Referendum,
dann muss auch der Finanz- und
Abgabenvorbehalt aus der Verfas-
sung gestrichen werden. Der CDU-
Gesetzentwurf ist „eine Mogelpak-
kung, die nur viel Sturm im Wasser-
glas macht“. Die Koalitionsfraktio-
nen sind aber zu weiteren Gesprä-
chen mit der CDU bereit. Notwen-
dig ist ein tatsächlich in der Praxis
wirksamer Fortschritt der direkten
Demokratie auf Landesebene. Oh-
ne Abschaffung des Finanz- und Ab-
gabenvorbehalts ist dieses Ziel
aber nicht zu erreichen. Die CDU-
Fraktion muss hier den Mut haben,
einen wirklich entscheidenden
Schritt vorwärts zu gehen.

Wenn die CDU-Fraktion schon für
das Instrument des fakultativen Re-
ferendums die Frist von 100 Tagen
und die Anzahl der notwendigen
Unterschriften von mindestens
50.000 von der Schweizer Bundes-
verfassung abschreibt, dann soll sie
auch konsequent sein und so wie in
der Schweiz - anders als in Thürin-
gen - schon immer üblich, auf „De-
mokratiebremsen“, wie den Abga-
ben- und Finanzvorbehalt, verzich-
ten. Diese Vorbehalte gibt es in der
Schweiz nicht und die Bürgerinnen
und Bürger bzw. Gesellschaft und
Politik haben damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Ein eindrucksvol-
les Beispiel für direkte Demokratie
ohne ‚Abstimmungsbremse‘ in Sa-
chen Finanzen ist der neue Gott-
hardbasistunnel. 

In den weiteren Beratungen im
Landtag muss daher nicht nur das
Thema Referendum geklärt werden,
sondern auch die wichtige „Bau-
stelle“ Abschaffung Abgaben- und
Finanztabu. Damit wäre Thüringen
auch nicht sonderlich exotisch in
Deutschland. In Bayern gibt es bei
Volksbegehren und Volksentschei-
den auch keinen Abgaben- und Fi-
nanzvorbehalt.

Demokratiebremsen

von Anja Müller

KOMMENTIERT:

PA R L A M E N T S R E P O RT
Frakt ion  im Thür inger  Landtag www.die-linke-thl.de

Der Landtag beschloss das Vorschaltgesetz für eine Gebietsreform im Freistaat

Nach dem Beschluss des Vorschaltgesetzes zur Durchführung der Gebietsreform
in Thüringen Präsentation des Werkes für die Kameras im Innenhof des Landtags
durch die Fraktionsvorsitzenden (v.l.) Dirk Adams (B90/Die Grünen), Susanne Hen-
nig-Wellsow (LINKE), Matthias Hey (SPD) sowie den Minister für Inneres und Kom-
munales, Dr. Holger Poppenhäger (SPD).

Bundesland mit der höchsten Zahl der
Bediensteten im öffentlichen Dienst
sei. Zugleich sinke die Einwohnerzahl
seit Jahren. So hat Thüringen seit Be-
ginn der 1990er Jahre 450.000 Ein-
wohner verloren und jetzt noch 2,16
Millionen. Bis 2035 werde die Bevölke-
rungszahl  unter zwei Millionen sinken
mit der Folge auch niedrigerer Steuer-
einnahmen. 

Längst geht es nicht mehr 
um das  Ob der Reform

Während die CDU-Opposition Rot-
Rot-Grün vorwarf, sie wollten eine Re-
form auf Biegen und Brechen, stellte
die LINKE in der Debatte klar, dass es
längst nicht mehr um das Ob der Re-
form geht, sondern um das Wie. „Viele
Gemeinden stehen schon in den Start-
löchern, um sich nach dem Vorschalt-
gesetz neu zu gliedern“, sagte der
Kommunalpolitiker Frank Kuschel.

Vorschaltgesetzes an die bisher vor al-
lem ablehende Haltung der CDU zum
Ausbau der direkten Demokratie in
Thüringen und sprach von einer „Alibi-
veranstaltung, um die eigene Schwä-
che in der Opposition zu verklären“. 

Gegner sammeln Unterschriften

Der Trägerverein „Selbstverwaltung
für Thüringen“ hatte noch vor der
Landtagsdebatte angekündigt, voraus-
sichtlich Mitte August eine Unterschrif-
tensammlung für einen Antrag auf Zu-
lassung eines Volksbegehrens gegen
das Vorschaltgesetz zu starten. Inner-
halb von sechs Wochen müssen für
diesen ersten Schritt 5.000 Unter-
schriften gesammelt werden. Danach
prüft der Landtagspräsident den An-
trag und entscheidet, ob das Volksbe-
gehren zulässig ist.

(siehe auch Thema-Seite 9)   


